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13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen u. Flächen
f. Maßn. z. Schutz, z. Pflege u. z. Entw. v. Natur u. Landschaft

2. Planungsanzeige

Lubmin, den ..................... Der Zweckverbandsvorsitzende..........................

Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist
gemäß § 20 (1) LPlG M-V beteiligt worden.

3. Frühzeitige Bürgerbeteiligung

Lubmin, den ..................... Der Zweckverbandsvorsitzende ..........................

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 (1) Satz 1 BauGB ist durch
öffentliche Verbandsversammlung am 14.04.1999 in Lubmin, Bürgerinforma-
tionen im April/Mai 2000 und Dezember 2001 und Einwohnerversammlungen
in Lubmin am 01.02.01und in Lubmin, Voddow und Freest am 05.12.00
und 16.02.01 durchgeführt worden.

4. Beteiligung Träger öffentlicher Belange

Lubmin, den ..................... Der Zweckverbandsvorsitzende ..........................

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind 
mit Schreiben vom 22.01.01 und erneut mit Schreiben vom 19.12.01 und 
12.06.03 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert
worden.

8.  Kataster

Greifswald,  den ..........................Leiter Katasteramt ..........................

Der katastermäßige Bestand am.........................wird als richtig
bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der 

Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die 
rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1:2000 und 1: 5000 vorliegt
Regreßansprüche können nicht abgeleitet werden.

Grenzpunkte gilt der

7.  Abwägung

Lubmin, den ..................... Der Zweckverbandsvorsitzende ..........................

Der Zweckverband Lubminer Heide hat die vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahme der Träger 
öffentlicher Belange am 29.03.2003 geprüft. Das Ergebnis ist mitge-
teilt worden.

Plangrundlage:

Lubmin Flur1 u. Flur 2, Nonnendorf Flur 1 ALK Daten des Kataster- und 
Vermessungsamt Greifswald (Stand Februar 04)
Freesendorf Flur 1 Vermessungsbüro Scholwin (Juni 2000)

Bemerkung:
Die in der Planzeichnung dargestellten Leitungen sind 

 der EWN sowie der ZWAB entnommen.
Bei erforderlichen Erschließungsarbeiten ist der exakte Verlauf
mit dem entsprechenden Ver- bzw. Entsorgungsträger

Bestandsplänen und Übersichtsplänen

abzustimmen.

10. Genehmigung

Lubmin,  den ..................... Der Zweckverbandsvorsitzende ..........................

Die Genehmigung dieser Bebauungsplansatzung
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), wurde mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde
vom  03.08.2004      Az.:VII 2-512.113-59055 (1)  mit 
Auflagen und Hinweisen erteilt.

Lubmin, den ..................... Der Zweckverbandsvorsitzende..........................

Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes,

sowie der Stelle, bei der der Bebauungsplan auf Dauer während der 
von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt
Auskunft zu erhalten ist, sind am .......... ortsüblich bekanntgemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung
sowie auf die Rechtsfolgen (§215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf
Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB)
und auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern  (KV M-V) vom 13. Januar 1998 hingewiesen
worden.

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B)

Die Satzung ist am .......... in Kraft getreten

12.  Bekanntmachung6. Auslegung Entwurf

Lubmin, den ..................... Der Zweckverbandsvorsitzende ..........................

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung
 (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie dessen Begründung, haben
 in der Zeit vom 22.01.01 bis 23.02.01, der 2. Entwurf vom 13.12.01 bis 

während folgender Zeiten gem. § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen
im Amt Lubmin :

Dienstag: 9.00 - 18.00 Uhr  Mittwoch: 9.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 - 16.00 Uhr  Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

Im Büro des Zweckverband Lubminer Heide Verwaltungsgebäude II EWN
Montag,Mittwoch,Donnerstag u. Freitags: 08.00-12.00 Uhr

Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, daß Bedenken 
und Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, 
am.........................ortsüblich bekanntgemacht worden.

Dienstag 08.00-12.00 und 16.00-18.00Uhr

25.01.02 und der 3. Entwurf vom 16.06. bis 16.07.03

1. Aufstellungsbeschluß

Lubmin, den ................    Der Zweckverbandsvorsitzende .............................

Aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Zweckverbandes
Lubminer Heide in ihrer Sitzung vom 29.06.98 und 26.04.00 aufge-
stellt. Die ortsübliche Bekanntmachung ist durch Aushang 
erfolgt.

 11. Beitrittsbeschluß

Lubmin, den ..................... Der Zweckverbandsvorsitzende..........................

Die Nebenbestimmungen wurden durch den ändernden Be-
schluß der Gemeindevertretung vom .................... erfüllt, 
die Hinweise sind beachtet. Das wurde mit Erlaß der höheren 
Verwaltungsbehörde vom .................... Az: ....................... 
bestätigt.

9. Satzungsbeschluß

Lubmin,  den ..................... Der Zweckverbandsvorsitzende ..........................

Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B) wurde am 29.03.2004 vom Zweckverband
"Lubminer Heide" als Satzung beschlossen.
Die Begründung zum Bebauungsplan wurde am 29.03.2004 vom
Zweckverband gebilligt.

5. Entwurfs- und Auslegungsbeschluß

Lubmin, den ..................... Der Zweckverbandsvorsitzende..........................

Die Verbandsversammlung hat am 05.12.00 den Entwurf, am 27.11.01 den
2. Enwurf und am 15.05.03 den 3. Entwurf des Bebauungsplanes mit
Begründung zur Auslegung bestimmt.

13. Satzung

Lubmin, den ..................... DerZweckverbandsvorsitzende ..........................

Die Bebauungsplansatzung Nr. 1 "Industrie- und Gewerbegebiet Lubminer

wird hiermit ausgefertigt.
Heide" bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B)

Satzung des Zweckverbandes Lubminer Heide

Lubmin, den ..................... DerZweckverbandsvorsitzende ..........................

über den Bebauungsplan Nr. 1

Aufgrund § 10 des BauGB in der Fassung vom 27. August 1997
(BGBI. S. 2141), berichtigt (BGBI 1998 I S. 37) BGBI III/FNA 213-1
sowie nach § 86 derLBauO-M-V in der Fassungder Bekanntmachung
vom 06. Mai 1998 (GVOBI. M-V S. 468, ber. S. 612) wird nach
Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung des Zweckverbandes
Lubminer Heide vom .................... und mit Genehmigung der höheren 
Verwaltungsbehörde folgende Satzung über den Bebauungsplan
Nr. 1 -Industrie-und Gewerbegebiet Lubminer Heide-
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen. 

-Industrie- und Gewerbegebiet Lubminer Heide-

Projekt-Nr.: Plan-Nr.: Maßstab:

Datum: Bearbeiter: Blatt-Größe:

0 100 200 500300

Index Datum Bearb. Änderung 1:2500

26.04.2005

Zweckverband -Lubminer Heide-

Planfassung

DD/KK

SP0100

DIN A0/Übergr.

Waldheide * Postfach 1125 * 17509 Lubmin

GP-BP01C

Satzung des Zweckverband -Lubminer Heide-
über den Bebauungsplan Nr. 1
"Industrie- und Gewerbegebiet Lubminer Heide"

A 02/2004 KK Korrektur Katastergrundlage
B 03/2004 DD Redaktionlle Änderungen VV TF
C 08/2004 KK Auflagen und Hinweise

Verfahrensvermerke

Bebauungsplan Nr. 1
"Industrie- und Gewerbegebiet Lubminer Heide"

Satzung des Zweckverbandes Lubminer Heide über den

Planzeichnung (Teil A)  M 1:2500

Übersichtsplan
(kein Massstab)

Textliche Festsetzung Teil BTextliche Festsetzung Teil BTextliche Festsetzung Teil BTextliche Festsetzung Teil B    
I.I.I.I.    Planungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 1Planungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 1Planungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 1Planungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 1    

des Zweckverbandes Lubminer Heide für dasdes Zweckverbandes Lubminer Heide für dasdes Zweckverbandes Lubminer Heide für dasdes Zweckverbandes Lubminer Heide für das    
„Industrie„Industrie„Industrie„Industrie---- und Gewerbegebiet Lubminer Heide“ und Gewerbegebiet Lubminer Heide“ und Gewerbegebiet Lubminer Heide“ und Gewerbegebiet Lubminer Heide“    

    
1.1.1.1.    ART DER BAULICHENART DER BAULICHENART DER BAULICHENART DER BAULICHEN NUTZUNG, § 9 ABS. 1 NUTZUNG, § 9 ABS. 1 NUTZUNG, § 9 ABS. 1 NUTZUNG, § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB NR. 1 BAUGB NR. 1 BAUGB NR. 1 BAUGB    
 
1.11.11.11.1    Gewerbegebiete (GE), § Gewerbegebiete (GE), § Gewerbegebiete (GE), § Gewerbegebiete (GE), § 8 BauNVO8 BauNVO8 BauNVO8 BauNVO    
    

Zulässig sind gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Bau NVO Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche 
Betriebe sowie Geschäfts- Büro- und Verwaltungsgebäude. 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Einzelhandelseinrichtungen gem. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO ausnahmsweise bis 
zu einer Größe von 200 qm Verkaufsfläche zulässig, wenn diese in Art und Umfang der Versorgung ansässiger Betriebe dienen 
(beispielsweise Handwerkerhandel). 
Ausnahmsweise zulässig sind die in § 8 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO und Abs. 3 Nr. 1 BauNVO aufgeführten Nutzungen, also: 
Tankstellen, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet sind, Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind. 
Nicht zulässig sind die in § 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO und Abs. 3 Nr. 2 und 3 aufgeführten Anlagen für sportliche Zwecke und 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke und Vergnügungsstätten. 
Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO Windenergieanlagen und Verbrennungsanlagen für Haus- und 
Sondermüll. 
Nebenanlagen für Kleintierhaltung werden gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO ausgeschlossen 
 

1.21.21.21.2    Industriegebiete (GI), § 9 BauNVOIndustriegebiete (GI), § 9 BauNVOIndustriegebiete (GI), § 9 BauNVOIndustriegebiete (GI), § 9 BauNVO    
    

Zulässig sind gem. § 9 Abs. 2 Nr. 1 Bau NVO Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,  
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Einzelhandelseinrichtungen gem. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO ausnahmsweise 
zulässig bis zu einer Größe von 200 qm, wenn diese in Art und Umfang der Versorgung ansässiger Betriebe dienen 
(beispielsweise Handwerkerhandel). 
Ausnahmsweise zulässig sind die in § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO und Abs. 3 Nr. 1 BauNVO aufgeführten Nutzungen, also: 
Tankstellen, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet sind, Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind. 
Nicht zulässig sind die in § 9 Abs. 3 Nr. 2 aufgeführten Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke. 
Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO Windenergieanlagen und Verbrennungsanlagen für Haus- und 
Sondermüll. 
Nebenanlagen für Kleintierhaltung werden gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO ausgeschlossen 

 

2.2.2.2.    BAUWEISE, § 9 ABSBAUWEISE, § 9 ABSBAUWEISE, § 9 ABSBAUWEISE, § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB. 1 NR. 2 BAUGB. 1 NR. 2 BAUGB. 1 NR. 2 BAUGB    
 
2.1 Für das Gewerbegebiet (GE) und die Industriegebiete (GI) wird die abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO 

festgesetzt. 
2.2 In der festgesetzten abweichenden Bauweise gelten die Grenzabstände der offenen Bauweise. Baulängen von mehr als 50,00 

m sind zulässig. 
 

    
    
    
3.3.3.3.    FLÄCHEN MIT BINDUFLÄCHEN MIT BINDUFLÄCHEN MIT BINDUFLÄCHEN MIT BINDUNG FÜR BEPFLANZUNG UNG FÜR BEPFLANZUNG UNG FÜR BEPFLANZUNG UNG FÜR BEPFLANZUNG UND FÜR DIE ERHALTUNGND FÜR DIE ERHALTUNGND FÜR DIE ERHALTUNGND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUCH VON BÄUMEN, STRÄUCH VON BÄUMEN, STRÄUCH VON BÄUMEN, STRÄUCHERNERN ERNERN 

UND SONSTIGEN BEPFLAUND SONSTIGEN BEPFLAUND SONSTIGEN BEPFLAUND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN, § 9 ABS. 1 NZUNGEN, § 9 ABS. 1 NZUNGEN, § 9 ABS. 1 NZUNGEN, § 9 ABS. 1 NR. 25 B) BAUGBNR. 25 B) BAUGBNR. 25 B) BAUGBNR. 25 B) BAUGB    
 
3.1 Die im Bebauungsplan dargestellten Biotopstrukturen sind vor baubedingten Beeinträchtigungen zu schützen.  

Während der Bauphase ist die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen“ anzuwenden. 
Die vorhandenen Biotopstrukturen sind durch geeignete Pflegemaßnahmen dauerhaft zu erhalten: 
•Erhalt des Offenlandcharakters durch Mahd der gehölzfreien Flächen im Abstand von 3-5 Jahren. 
 

4.4.4.4.    HÖHE, § 9 ABS. 2 BAUHÖHE, § 9 ABS. 2 BAUHÖHE, § 9 ABS. 2 BAUHÖHE, § 9 ABS. 2 BAUGB)GB)GB)GB)    
 

4.1 In dem Gewerbegebiet (GE) und den Industriegebieten (GI) beziehen sich die Angaben über die zulässigen 
Gesamthöhen der baulichen Anlagen auf die Höhe von 3,0 m über NN. 

4.2 Ausnahmen von den Festsetzungen zur Höhenlage sind für Betriebseinrichtungen zulässig, die entsprechend den 
technischen Anforderungen oberhalb der Gebäudedecke (z.B. Lüftungsanlagen, Schornsteine usw.) notwendig sind, 
sowie für Gebäude und Anlagen, die zur Ausübung der gewerblichen Nutzung erforderlich sind (z.B. Kranbahnen – 
innen und außen – Silo) auf einer Fläche, die 10 % des überbaubaren Grundstücksteils nicht überschreiten darf. 
(Bezugshöhe und Endhöhe) 

 
5.5.5.5.    HÖHENLAGE, § 9 ABS. HÖHENLAGE, § 9 ABS. HÖHENLAGE, § 9 ABS. HÖHENLAGE, § 9 ABS. 2 BAUGB)2 BAUGB)2 BAUGB)2 BAUGB)    

 
5.1 Die Höhenlage für die Erdgeschoßfußböden von Gebäuden ist in den Gewerbe- und Industriegebieten mit mindestens 

3,0 m über NN zu bemessen. 

II.II.II.II.    Bauordnungsrechtliche FestsetzungenBauordnungsrechtliche FestsetzungenBauordnungsrechtliche FestsetzungenBauordnungsrechtliche Festsetzungen    
(§9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 86 Abs. 1 LBauO M(§9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 86 Abs. 1 LBauO M(§9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 86 Abs. 1 LBauO M(§9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 86 Abs. 1 LBauO M----V)V)V)V)    

 

1.1.1.1.    AUßENWANDAUßENWANDAUßENWANDAUßENWAND---- UND DA UND DA UND DA UND DACHFLÄCHENGESTALTUNGCHFLÄCHENGESTALTUNGCHFLÄCHENGESTALTUNGCHFLÄCHENGESTALTUNG    
1.1 Fassaden: Die Fassaden dürfen nur aus reflektionsfreien Materialien hergestellt werden. 
1.2 Dachflächen: Die Dachflächen dürfen nur aus reflektionsfreien Materialien, bzw. als Grasflächen hergestellt werden. 
 

III.III.III.III.    Grünflächen, Pflanzungen, Nutzungsregelungen und MaGrünflächen, Pflanzungen, Nutzungsregelungen und MaGrünflächen, Pflanzungen, Nutzungsregelungen und MaGrünflächen, Pflanzungen, Nutzungsregelungen und Maßßßßnahmen zum Schutz, zur nahmen zum Schutz, zur nahmen zum Schutz, zur nahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, AnpflanzungsPflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, AnpflanzungsPflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, AnpflanzungsPflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, Anpflanzungs---- und  und  und  und 
ErhaltungsgErhaltungsgErhaltungsgErhaltungsgeeeebotebotebotebote    

(§ 9 Abs. 1 Nr.15, Nr. 20, Nr. 25 und Abs. 6 BauGB i.V. mit § 8a BNatSchG) ,(§ 9 Abs. 1 Nr.15, Nr. 20, Nr. 25 und Abs. 6 BauGB i.V. mit § 8a BNatSchG) ,(§ 9 Abs. 1 Nr.15, Nr. 20, Nr. 25 und Abs. 6 BauGB i.V. mit § 8a BNatSchG) ,(§ 9 Abs. 1 Nr.15, Nr. 20, Nr. 25 und Abs. 6 BauGB i.V. mit § 8a BNatSchG) ,    

1.1.1.1.1.1.1.1.    Für die öffentliche Grünfläche am Parkplatz gilt gem. §Für die öffentliche Grünfläche am Parkplatz gilt gem. §Für die öffentliche Grünfläche am Parkplatz gilt gem. §Für die öffentliche Grünfläche am Parkplatz gilt gem. §    9 Abs. 1, Nr9 Abs. 1, Nr9 Abs. 1, Nr9 Abs. 1, Nr. 25 Buchstabe b und Abs. 6 BauGB folgendes. 25 Buchstabe b und Abs. 6 BauGB folgendes . 25 Buchstabe b und Abs. 6 BauGB folgendes. 25 Buchstabe b und Abs. 6 BauGB folgendes 
Erhaltungsgebot.Erhaltungsgebot.Erhaltungsgebot.Erhaltungsgebot.    

• Die Landreitgrasfluren und der Birken-Kiefern Wald sind zu erhalten 
• Eine ungehinderte Sukzession ist zu verhindern. 
 
 
 PflanzlistePflanzlistePflanzlistePflanzliste    

Pflanzliste Heister Pflanzliste Heister Pflanzliste Heister Pflanzliste Heister     
Qualität:Qualität:Qualität:Qualität: 
• 2 x v., o.B. 
• 150/175 cm, je nach Sortierung 
Arten :Arten :Arten :Arten :    
• Acer campestre Feldahorn    
• Acer pseudoplatanus Bergahorn    
• Betula pendula Hängebirke    
• Fraxinus excelsior Gemeine Esche    
• Quercus robur Stieleiche    
• Sorbus aucuparia Eberesche 
Pflanzenliste: SträucherPflanzenliste: SträucherPflanzenliste: SträucherPflanzenliste: Sträucher    
Qualität:Qualität:Qualität:Qualität:    
• Sträucher 
• 2 x v., o.B. 
• 60/80, 80/100 oder 100/150, je nach Sortierung 
Arten :Arten :Arten :Arten :    
• Cornus mas Kornelkirsche 
• Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
• Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 

•  Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
• Euonymus europaeus Gemeines Pfaffenhütchen 
• Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster 
• Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
• Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 
Pflanzenliste: HochstämmePflanzenliste: HochstämmePflanzenliste: HochstämmePflanzenliste: Hochstämme    
Qualität:Qualität:Qualität:Qualität:    
• Hochstamm 
• 3 x v., aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung, (je 

nach Art unterschiedlich) 
•    Stammumf. 18-20 cm 
Mittelgroße Laubbäume :Mittelgroße Laubbäume :Mittelgroße Laubbäume :Mittelgroße Laubbäume :  
• Acer campestre Feldahorn     
• Sorbus aucuparia Eberesche  
• Betula pendula Hängebirke     
• Carpinus betulus Hainbuche  
Große Laubbäume :Große Laubbäume :Große Laubbäume :Große Laubbäume : 
• Acer platanoides Spitzahorn     
• Acer pseudoplatanus Bergahorn     
• Fraxinus excelsior Gemeine Esche  
• Tilia cordata Winterlinde  

 
 
1.21.21.21.2    Die öffentliche Grünfläche am Waldrand ist gem. §Die öffentliche Grünfläche am Waldrand ist gem. §Die öffentliche Grünfläche am Waldrand ist gem. §Die öffentliche Grünfläche am Waldrand ist gem. §    9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB gärtnerisch anzulegen:9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB gärtnerisch anzulegen:9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB gärtnerisch anzulegen:9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB gärtnerisch anzulegen:    
 Auf der Nord- und Westseite ist eine Bepflanzung des Lärmschutzwalles mit Sträuchern vorzusehen. Auf der Süd- und Ostseite 

der Wallanlage und auf den Restflächen erfolgt eine Landschaftsraseneinsaat. 
 Die Strauchpflanzung ist wie folgt durchzuführen: 
• Anpflanzung zweimal verpflanzten Sträuchern je nach Art in der Sortierung 60/80, 80/100 oder 100/150  
• im Bereich der gehölzfreien Flächen ist eine Raseneinsaat vorzusehen. Gemäß den zu erwartenden Belastungen ist als geeignete 

Rasenmischung Landschaftsrasenstandard mit Kräutern (RSM) auszuwählen. 
(Art und Pflanzqualität gem. Pflanzliste)
 

 
1.1.1.1.3333    Anpflanzen von Bäumen gem. Anpflanzen von Bäumen gem. Anpflanzen von Bäumen gem. Anpflanzen von Bäumen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB    
1.3.1 An der Planstraße sind gemäß Straßenprofil großkronige, standortgerechte heimische Laubbäume als Hochstämme für 

Straßenbepflanzung (Alleebäume) mit einer Mindestqualität StU 18/20 cm, 3xv, DB, zu pflanzen. Der Abstand der Bäume 
untereinander darf 14 m nicht überschreiten. Die Baumscheiben müssen mindestens 7 qm groß sein und sind mit 
bodendeckenden Gehölzen zu begrünen. (Art und Pflanzqualität gem. Pflanzliste) 

1.3.2 Auf Stellflächen sind je 5 Pkw-Stellplätze ein großkroniger, standortgerechter heimischer Laubbaum mit einer 
Mindestqualität Holzstamm, StU 18/20 cm, 3xv, DB, zu pflanzen. Die Baumscheiben müssen mindestens 7 qm groß sein und 
sind mit bodendeckenden Gehölzen zu begrünen. (Art und Pflanzqualität gem. Pflanzliste) 

 
 
 
 
 
 

 
 
1.4 Allgemeine Hinweise zu den Festsetzungen der Nr. III 
1.4.1 In als Grünfläche festgesetzten Bereichen sind Aufschüttungen und Abgrabungen mit einer Grundfläche von mehr als 20 qm 

unzulässig, soweit sie nicht zu Zwecken von Ausgleichsmaßnahmen oder zum Bau von natürlichen Regenwasserrückhaltungs- 
und Reinigungsanlagen notwendig ist.  

1.4.2 Bei der Anlage der Rasenfläche sind die Richtlinien der DIN 18917 (”Rasen”) maßgebend und zu beachten. 
1.4.3 Der Boden ist gem. DIN 18915 vorzubereiten. 
1.4.4 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Strauchpflanzung: 3 Jahre 
1.4.5 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Hochstämme 4 Jahre 
1.4.6 Dabei ist folgende UnterhaltungspflegeUnterhaltungspflegeUnterhaltungspflegeUnterhaltungspflege zu berücksichtigen: 
Strauchbestände:Strauchbestände:Strauchbestände:Strauchbestände:    
SträucherSträucherSträucherSträucher bedürfen einer nachhaltigen und regelmäßigen Verjüngung im Abstand von etwa 10-15 Jahren. Sie erfolgt durch das ”auf 

den Stock setzen”. Dabei werden die Sträucher auf etwa 15-20cm über dem Boden abgeschnitten. Durchführung zwischen 
Oktober und Februar. Das Schnittgut kann grob zerkleinert auf der Fläche verbleiben. (Art und Pflanzqualität gem. 
Pflanzliste) 

Hochstämme:Hochstämme:Hochstämme:Hochstämme:    
BäumeBäumeBäumeBäume bedürfen im allg. nach der Entwicklungspflege keiner weiteren Pflegemaßnahme. Beschädigte Bäume müssen behandelt 

werden (s. ZTV Baumpflege, FLL), aus Gründen der Sicherheit. (Art und Pflanzqualität gem. Pflanzliste) 
Landschaftsraseneinsaat: 
Durch Mahd ist eine Vegetation aus offenem Freiland zu erhalten. Die Mahd erfolgt von Juli bis August. 

1.4.7 Um eine übermäßige  Lockwirkung auf Nachtfalter und andere nachtaktive Insekten zu vermeiden dürfen im Plangebiet keine 
HQL-Lampen als Straßenbeleuchtung verwendet werden. 

 

IV.IV.IV.IV.    SchallschutzmaßnahmenSchallschutzmaßnahmenSchallschutzmaßnahmenSchallschutzmaßnahmen    
(§ 1 Abs. 4 BauNVO , Satz 2 Nr. 2)(§ 1 Abs. 4 BauNVO , Satz 2 Nr. 2)(§ 1 Abs. 4 BauNVO , Satz 2 Nr. 2)(§ 1 Abs. 4 BauNVO , Satz 2 Nr. 2)    

 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind nur Betriebe zulässig, deren immissionswirksame, flächenbezogene 
Schalleistungspegel, die in der folgenden Tabelle angegebenen Werte nicht überschreiten. 
Maximal zulässige immissionswirksame, flächenbezogene Schalleistungspegel  
 

Emissionskontingente (IFSP) 
Tag Nacht 

Kontingentierungsfläche KF 

[dB(A)/m²] [dB(A)/m²] 

KF 1 = GI 1.1 65 60 
KF 2 = GI 1.2 65 54 
KF 3 = GI 1.3 65 55 
KF 4 = GI 1.4 65 53 
KF 5 = GI 1.5 65 35 
KF 6 = GI 2 65 53 
KF 7 = GE 65 35 

 
Das Einhalten der in der Tabelle folgenden Emissionskontingente ist nachgewiesen, wenn die Immissionsanteile an den 
maßgeblichen Immissionsorten, die diesen Emissionskontingenten entsprechen, von den Immissionen der geplanten Anlagen 
eingehalten werden. 
 
 

    
    

    

V.V.V.V.    Nachrichtliche Übernahmen, Darstellungen und HinweiseNachrichtliche Übernahmen, Darstellungen und HinweiseNachrichtliche Übernahmen, Darstellungen und HinweiseNachrichtliche Übernahmen, Darstellungen und Hinweise    
(§ 9 Abs. 6 BauGB) 

 
1.1.1.1.    BODENDENKMALPFLEGBODENDENKMALPFLEGBODENDENKMALPFLEGBODENDENKMALPFLEGEEEE    
    
1.1 Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich anzuzeigen und verbindlich der unteren Denkmalschutzbehörde 

und dem Landesamt für Bodendenkmalpflege anzuzeigen. 
1.2 Wenn während der Arbeiten Bodenfunde (Urnenscherben, Steinsetzungen, Mauern, Mauerreste, Hölzer, Holzkonstruktionen, 

Bestattungen, Skelettreste, Münzen u.ä.) oder auffällige Bodenverfärbungen, insbesondere Brandstellen, entdeckt werden, 
sind diese gem. § 11 Abs. 1 u. 2 des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V, v. 6.1.1998, 
GVOBl. M-V Nr. 1 1998, S. 12ff.) unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gem . 
§ 11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den 
Wert des Gegenstandes erkennen. 

 Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 1 DSchG M-V in unverändertem Zustand zu erhalten. Diese Verpflichtung 
erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 

 

2.2.2.2.    ALTLASTENVERDACHTALTLASTENVERDACHTALTLASTENVERDACHTALTLASTENVERDACHTSFLÄCHENSFLÄCHENSFLÄCHENSFLÄCHEN    
 

Treten während der Baumaßnahme Hinweise auf unbekannte Belastungen des Untergrundes (z.B. vererdete Müllkörper, 
Verunreinigungen des Bodens, Oberflächen und Grundwasser, Ausgasungen u.a.) auf, so sind diese der unteren 
Abfallbehörde des LK OVP sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind gegebenenfalls zu unterbrechen 

 
3.3.3.3.    BELANGE DES KATASBELANGE DES KATASBELANGE DES KATASBELANGE DES KATASTRTRTRTROOOOPHENSCHUTZESPHENSCHUTZESPHENSCHUTZESPHENSCHUTZES    
 

Teile des Plangebietes sind als wahrscheinlich kampfmittelbelastet Bereiche bekannt, so dass im Zuge einer Bebauung 
eine Sondierung dieser Bereiche ratsam ist. 
Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen, dass auch in für den Munitionsbergungsdienst als nicht 
kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde auftreten können.  Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit 
entsprechender Vorsicht durchzuführen.  Sollten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition 
aufgefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort 
einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen.  Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche 
Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
Gemäß Kampfmittelverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommem (GS Meckl--Vorp.  Gb.  Nr. 2011-1-1) ist nur 
dem Munitionsbergungsdienst bzw. eine durch ihn beauftragte Stelle der Umgang mit Kampfmitteln gestattet. 
Wird eine andere Stelle durch den Munitionsbergungsdienst mit dem Sondieren und dem Bergen von Kampfmitteln 
beauftragt, so obliegt die Fachaufsicht dem MBD). 

 
4.4.4.4.    PLANFESTSTELLUNG PLANFESTSTELLUNG PLANFESTSTELLUNG PLANFESTSTELLUNG GASTRASSEGASTRASSEGASTRASSEGASTRASSE    
 
 Um die geplanten Gaskraftwerke in ausreichenden Mengen mit Erdgas versorgen zu können, muss der Standort an 

das überregionale Gas-Versorgungsnetz angeschlossen werden. Der (Trassen-)Verlauf der neu zu bauenden 
Erdgasleistung ist im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens untersucht worden. Die Trasse der Gasleitung wird in 
einem Planfeststellungsverfahren festgesetzt. Die Trasse wird im Plangebiet nachrichtlich dargestellt. Der 
Trassenverlauf im Plangebiet wurde in enger Abstimmung mit dem Planungsträger so gewählt, dass Ziele und 
Nutzungsanforderungen der Planung ebenso berücksichtigt werden wie sicherheitstechnische Aspekte. 

 
5.5.5.5.    HINWEISHINWEISHINWEISHINWEIS    
 Weitere Festlegungen werden im Städtebaulichen Vertrag zu diesen Bebauungsplan geregelt. 


